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Bericht 

zum Beschlussentwurf zur Schaffung von 2 Stellen als 
Kantonsrichter 

 

Der Staatsrat des Kantons Wallis 

an den 

Grossen Rat 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Grossrätinnen und Grossräte 

Mit vorliegendem Bericht ersuchen wir Sie, sich mit dem Beschlussentwurf über die 
Schaffung von 2 Stellen als Kantonsrichter zu befassen (Art. 67 Abs. 1 Bst. c und 
Abs. 2 des Gesetzes über die Organisation der Räte und die Beziehungen zwischen 
den Gewalten vom 28. März 1996 [GORBG; SGS/VS 171.1]). 

Gemäss Artikel 14 Absatz 2 des Gesetzes über die Rechtspflege vom 11. Februar 
2009 (RPflG; SGS/VS 173.1) bestimmt der Grosse Rat auf dem Beschlussweg die 
Zahl der Kantonsrichter, jene der Ersatzrichter und der Beisitzer unter 
Berücksichtigung der sprachlichen Ausgewogenheit. 

1. Notwendigkeit der Schaffung von 2 Stellen als Kantonsrichter 

Am 10. Februar 2022 forderte das Kantonsgericht in einem Schreiben unter 
anderem die dringende Schaffung von 2 Stellen als Kantonsrichter (Beilagen 1 und 
2). 

Bezüglich der Gerichtsschreiber ist der Personalbestand von 19.1 im Jahr 1999 auf 
29.8 Stellen Anfang 2021 angestiegen. Im gleichen Zeitraum stieg der 
Personalbestand der Kantonsrichter von 10 auf 12, während die Anzahl der zu 
bearbeitenden Fälle um 8.8 % zunahm. 

Das Kantonsgericht führte aus, dass die derzeitige Arbeitsüberlastung auf eine 
spürbare Zunahme der Komplexität der Fälle und auf die neuen Bestimmungen der 
eidgenössischen Verfahrensordnungen (ZPO und StPO) zurückzuführen sei, die 
zusätzliche Rechtsmittel eröffnet hätten. 

2. Stellungnahme des Staatsrates 

Der Staatsrat stellt fest, dass das Kantonsgericht angesichts der Zunahme seiner 
Arbeitsbelastung nicht untätig geblieben ist. Dieses hat in der Tat verschiedene 
Reorganisationsmassnahmen ergriffen, die jedoch noch nicht zu einer 
zufriedenstellenden Verringerung des Umfangs der zu behandelnden Fälle geführt 
haben. Da die beiden Stellen als Kantonsrichter in das Budget 2023 aufgenommen 
und vom Grossen Rat bewilligt wurden, beantragt der Staatsrat daher, diesen 
Beschlussentwurf zur Schaffung von 2 Stellen als Kantonsrichter zu genehmigen. 
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3. Schlussbemerkung 

Der Staatsrat fügt diesem Bericht einen Beschlussentwurf bei (Beilage 3). 

Wir versichern Sie, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Grossrätinnen und 
Grossräte, unserer vorzüglichen Hochachtung. 

Sitten, den 21. Dezember 2022. 

 Der Präsident des Staatsrates: Roberto Schmidt 
 Der Staatskanzler: Philipp Spörri 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen: erwähnt 
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